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Das Titelbild wurde uns vom Archiv Gemeinschaft zur Verfügung gestellt.

Alle mit Namen oder Abkürzungen gekennzeichneten Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder 
der „ Gemeinschaft der Flieger deutscher Streitkräfte e.V.“ wieder. Den zeitkritischen Leser unseres Heftes bitten wir 
zu berücksichtigen, dass in authentischer historischer Berichterstattung die bildliche Darstellung von Hoheitssymbo-
len staatlicher Unterdrückung nicht fehlen kann. Das gilt in gleicher Weise für das Hakenkreuz, Hammer und Sichel, 
den  Sowjetstern und das DDR-Emblem. Wir haben uns der historischen Korrektheit verschrieben und wollen solche 
 Darstellungen nicht als falsche Glorifizierung verstanden wissen. Die Zurschaustellung solcher Symbole in Museen 
und Publikationen regelt der § 86 ff. des Strafgesetzbuches.

Redaktionsschluss für das nächste FLIEGERBLATT: 10. Novemeber 2019
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